
Turnverein 08 Baumbach e.V. Postfach 124
56221 Ransbach-Baumbach

Aufnahmeantrag

Ich beantrage die Mitgliedschaft im TV 08 Baumbach e.V.

Name:_______________________ Vorname:_____________________________

PLZ:_________ Wohnort:_____________________________

Straße:______________________ Tel.:__________________________________

e-mail:______________________ Beruf:________________________________

Staatsangehörigkeit:________   Geschlecht:  ___(m/w)        Geburtsdatum:_________________

Abteilung: O Aerobic O Badminton O Basketball O Elementar  
O Kampfsport O Leichathletik O Schwimmen O Senioren 
O Turnen allg. O Volleyball O Wettkampfturnen O Fußball

Gruppenbezeichnung:_________________________________________

- Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich erst mit der Genehmigung meines Antrags durch den Vorstand 
als ordentliches Mitglied mit allen Rechten und Pflichten gelte.
- Die derzeitige Satzung in der Fassung vom 09.11.2006 wird von mir anerkannt. Mitgliedschaftsrelevante 
Satzungsauszüge (siehe Rückseite des Aufnahmeformulars) habe ich zur Kenntnis genommen.
- Für geliehene vereinseigene Gegenstände (Trikots, Stepper etc.) übernehme ich die volle Haftung und 
verpflichte mich, den Schaden bei Verlust oder Beschädigung zu ersetzen.
- Ich ermächtige den TV 08 Baumbach e.V. bis auf Widerruf, den Mitgliedsbeitrag im 
Lastschriftverfahren von meinem Konto einzuziehen.
- Eventuelle Rücklastschriftgebühren, die durch Nichteinlösung der vorgelegten Lastschrift entstehen, 
gehen zu meinen Lasten. 
- Änderungen der Bankverbindungen oder meiner Adresse werde ich dem TV 08 Baumbach e.V. 
unverzüglich anzeigen

Konto-Nr.:__________________ BLZ.:________________________

Bank:__________________________________

Zahlungsweise: O vierteljährlich O halbjährlich O jährlich

Nur ausfüllen, wenn (z.B. bei Minderjährigen) Kontoinhaber und Antragsteller verschieden sind:

Kontoinhaber:_____________________________

PLZ:___________ Wohnort:________________________ Straße:________________________

Die nachstehend aufgeführten Familienmitglieder sind bereits Mitglied im TV 08 Baumbach e.V.

Name(n):______________________________________________________

_______________________________________ _____________________________
Datum, Ort Unterschrift, bei Minderjährigen 

Zustimmung der Eltern

_______________________________________ _____________________________
Datum, Ort Unterschrift, Kontoinhaber bei bei 

Abweichung zu Antragsteller 



Aufnahme von Mitgliedern in eine weitere Abteilung:

Ich bin bereits Mitglied der Abteilung ______________________im TV 08 Baumbach e.V.  und beantrage

Wechsel / Aufnahme in die Abteilung _________________________

Name:____________________ Vorname:_________________ Mitgliedsnummer:________________

______________________________________
Unterschrift, bei Minderjährigen 
Zustimmung der Eltern

Auszüge aus der Satzung des TV 08 Baumbach e.V. vom 09.11.2006

§ 6 Beendigungsgründe der Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod, Ausschluss oder bei Auflösung des Vereins
2. Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Hauptvorstand zu erklären. Er ist
nur zum Schluss des Kalendervierteljahres unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen
zulässig
3. Ein Mitglied kann – nach vorheriger Anhörung durch den Hauptvorstand – vom
Hauptvorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden.

§ 8 – Stimmrecht
1. Stimmberechtigt in der Mitgliederversammlung sind alle Mitglieder vom vollendeten 18.
Lebensjahr an.
2. Für die Jugendvollversammlung gelten die Regelungen der Jugendordnung
3. Die Minderjährigen üben ihre Mitgliederrechte im Verein gem. Jugendordnung persönlich
aus. Die gesetzlichen Vertreter sind von der Wahrnehmung dieser Rechte
ausgeschlossen.

§ 7 Beitragswesen
2. Die Aufnahme in den Verein ist davon abhängig, dass sich das Mitglied für die Dauer der
Mitgliedschaft verpflichtet, am Bankeinzugsverfahren für die Mitgliedsbeiträge
teilzunehmen. Die Erklärung des Mitglieds erfolgt dazu auf dem Aufnahmeformular.
7. Wenn der Jahresbeitrag zum Zeitpunkt der Fälligkeit nicht beim Verein eingegangen ist,
befindet sich das Mitglied ohne weitere Mahnung in Zahlungsverzug. Der ausstehende
Jahresbeitrag ist dann bis zu seinem Eingang gemäß § 288 Abs.1 BGB mit 5
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB zu verzinsen.

Beitragssätze:
1. Mitglied: 5,50 €
2. Mitglied: 5,00 €
3. Mitglied: 3,50 €
2,00 € für jedes weitere Familienmitglied, sofern das 18. Lebensjahr nicht vollendet ist.
Rentnerbeitrag (mit Nachweis): 4,50 €
In besonderen Fällen kann auf Nachweis ( Kopie) Empfängern von Sozialleistungen wie ALG oder Hartz 
ein Sonderbeitrag von 2,00 € eingeräumt werden. 
Bei allen Neumitgliedern wird einmalig ein Betrag von 16 € als Aufnahmegebühr fällig und mit dem 
ersten Mitgliedsbeitrag eingezogen

Abteilungsbeiträge:
Die Abteilungen sind laut Satzung befugt, Abteilungsbeiträge für besondere Aufgaben der Abteilung 
(Fahrtkosten, Material, Feiern) zu erheben.
Zur Zeit gelten die folgenden, monatlich zu zahlenden Abteilungsbeiträge:
Aerobic 1 € Badminton 1 € Elementarsport 1,50 €  Kampfsport 1,50 €
Leichathletik 1 € Schwimmen 1,50 € Seniorensport 1 €
Turnen allg. 1 € Volleyball 0,50 € Wettkampfturnen 3/6/9 €


